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Vier und Zwanzigſter Jahrgang.

I. Quartal. Mittwoch den 6. März 1850. Stück 19.
en ESSMſSſkèßldldklh—

Bekanntmach un gen.Durch den Oberamtmann Koch in Roßleben und den Oberamtmann Mertens in Schönewerda iſt mir ein Aufſatz
mitgetheilt, durch welchen der ſogenannte Pfennenſtein der Viehhaltenden als Mittel, der Blutſeuche und dem Milzbrande
Einhalt zu thun, angelegentlichſt empfohlen wird. Jch bringe den weſentlichen Jnhalt dieſes Aufſatzes in Folgendem
zur Kenntniß.

Bisher ward zur Begünſtigung der Viehhaltenden Viehſalz für die größern Wirthſchaften entnommen. Wie die
Erfahrung gelehrt hat, iſt jedoch dadurch die Blutſeuche und der Milzbrand eher vermehrt als vermindert worden wahr
ſcheinlich weil das Vieh zu viel Salz genoſſen hat, das Blut auf dieſe Weiſe zu ſehr auf einmal verdünnt und demnächſt
um ſo mehr verdickt worden iſt.

Gips u.
10 Sgr. die 400

Der ſogenannte Pfennenſtein, welcher in Stücken von 5 15 Pfund beſteht, und 908 reines Salz und 108 Kalk,
ſ. w. enthält, wurde früher gar nicht, ſeit einem Jahre aber von der Königl. Saline zu Artern mit 3 Thlr.

Pfund dem landwirthſchaftlichen Publikum verkauft. Conf. Amtsblatt Nr. 37. S. 214. Der Ver-
brauch deſſelben hat die erfreulichſten Reſültate herbeigeführt, indem namentlich bei der Schäferei die Verluſte durch Blut
ſeuche im vergangenen Sommer Z geringer geweſen ſind, als in frühern Jahren.

Der Grund liegt jedenfalls darinnen, daß das Vieh Salz bekommt, auf der andern Seite aber durch die Feſtig-
keit des Pfennenſteins abgehalten wird, zu viel zu genießen. Man muß in dem Stalle oder ſonſt an Orten, wo das
Vieh lagert, Stücken befeſtigen, damit das Thier täglich und ſtündlich dazu gelangen und ſeinem Bedürfniß nach Salz
folgen kann.

Merſeburg, den 28. Februar 1850.
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Der Königl. Landrath Weidlich.
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Die Magiſträte und die Ortsrichter des Kreiſes werden hierdurch angewieſen, mit allem Nachdruck dafür Sorge
zu tragen, daß die Communicationswege, welche durch den Winter und das anhaltende Regenwetter ſehr gelitten haben,
jetzt, nachdem die beſſere Jahreszeit eingetreten iſt, ſchleunigſt eingegleißt, entwäſſert, und da, wo es die Nothwendigkeit
mit ſich bringt, mit Kies befahren werden.

Die Gensdarmen ſind beauftragt worden, mir die Säumigen zur Kenntniß zu bringen.
Merſeburg, den 4. März 1850.

Schwurgerichts- Sitzung.
Am. 13. December fanden die letzten Verhandlungen

des hieſigen Schwurgerichts unter Vorſitz des Appell. Ger.
Rath Schmaling ſtatt. Es erſchien zuerſt auf der Anklage-
bank der frühere Kutſcher Chriſtian Friedrich Beer, aus
Köttichau bei Hohenmölſen gebürtig 38 Jahr alt, evange-
liſch, Wehrmann 2. Aufgebots und noch nicht in Unter
ſuchung geweſen. Zu ſeinem Vertheidiger hatte er den
Appell. Ger. Referendar Corſep. Zu Geſchworenen wurden
durch das Loos beſtimmt Anſpänner Bleichroth, Ritterguts
beſitzer von der Schulenburg, Rittergutsbeſitzer von Münch-
hauſen Amtmann Linſtedt, Amtmann Mertins, Gaſtwirth
Koch, Rittergutsbeſitzer von Schönberg, Oberamtmann Lüt-
tich, Rittergutsbeſitzer Prahmer, Amtmann Koch, Magiſtrats-
aſſeſſor Sobbe, Gutsbeſitzer Bartholomäus.
Die vom Gerichtsſchreiber vorgeleſene Anklage lautete

folgendermaßen
Der frühere Kutſcher des Hofrath Tellemann I. hier,

welcher im Monat September aus ſeinem Dienſtverhältniß
eſchieden war, meldete ſich am 30. September e. auf derPeliei zu Halle überreichte eine ſelbſtgeſchriebene Anzeige,

wonach er bei ſeinem früheren Dienſtherrn Gelder unter
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ſchlagen und unter deſſen Namen ein falſches Document mit
Nachmachung der Handſchrift ſeines Dienſtherrn gefertigt
habe und wurde in Halle verhaftet. Die auf Grund dieſer
Anzeige angeſtellten Ermittelungen haben die Wahrheit der-
ſelben ergeben.

Auf die Frage des Präſidenten erklärte ſich der Ange
klagte für ſchuldig und räumte den ganzen Jnhalt der An
klageſchrift ein. Es bedurfte daher unter dieſen Umſtänden
der Zuziehung der Geſchworenen nicht.

Der Staatsanwalt beantragte mit Rückſicht auf das
offene Geſtändniß des Angeklagten den niedrigſten Grad der
Strafe, 2 Jahr 3 Monat Zuchthaus, Entlaſſung aus dem
Militärſtande und Verluſt der National-Cocarde.

Nachdem der Vertheidiger die dem Angeklagten zur
Seite ſtehenden Milderungsgründe hervorgehoben, erkannte
der Gerichtshof auf 2 Jahr 3 Monat Zuchthausſtrafe,
42 Thlr. Geldbuße, welcher im Unvermögensfalle 4 Wochen
Zuchthausſtrafe zu ſubſtituiren, Verluſt der National-Cocarde
und Entlaſſung aus dem Militärſtande.

Die zweite Sache, welche am 13. December zür Ver
handlung kam, war gegen die unvexrehel. Chriſtiane Woll
weber aus Stadt Sulza, wegen verheimlichter Schwanger-



ſchaft und Niederkunft und dadurch herbeigeführter Tödtung
des Kindes. Jhr Vertheidiger war der Rechtsanwalt v. Bieren.
Durch das Loos wurden zu Geſchworenen beſtimmt: der
Gutsbeſitzer Weidlich, Profeſſor Koberſtein, Kaufmann Bret-
ſchneider, Rechtsanwalt Wagner, Lederhändler Seiffert,
Rittergutsbeſitzer v. Münchhauſen Rittergutsbeſitzer Diek,
Amtmann Linſtedt, Seifenſiedermeiſter Becker, Kaufmann
Otto, Oeconomie-Commiſſionsrath Grothe, Secretair Hahn.

Auf die Frage des Präſidenten erklärte ſich die Ange-
klagte für Nichtſchuldig.

Ein Zeuge beſtätigt eidlich, daß er im Auftrage die
Angeklagte über ihren Zuſtand befragt und von ihr eine
verneinende Antwort erhalten habe. Nachdem das medieini-
ſche Gutachten noch vorgeleſen war, beantragte der Staats-
anwalt das Schuldig, indem er ſich darauf ſtützte, daß die
Angeklagte gegen die Vorſchrift des Strafrechts die Entdeckung
ihres Zuſtandes unterlaſſen habe und daher für die Folgen
verantwortlich ſei.

Der Vertheidiger hob hervor, daß die Angeklagte ihren
Zuſtand nicht verheimlicht, da er ihrer Dienſtfrau bekannt
geweſen, und daß der Angeklagten, als Ausländerin, die
Unbekanntſchaft mit den Preuß. Geſetzen nicht zur Laſt ge
legt werden könne, und beantragte daher das Nichtſchuldig.

Nachdem der Präſident das Reſume d ſtellte er
die Thatfrage. Gegen dieſe machte der Vertheidiger Ein-
wendungen, weil darin nicht angegeben, ob ſich die Ange-
klagte einer ſtrafbaren Verheimlichung der Schwanger-
ſchaft ſchuldig gemacht habe. Hiergegen erinnerte der Staats
anwalt Lauhn, daß darüber die Geſchwornen nicht zu befin
den hätten, ob die Handlung der Angeklagten ſtrafbar ſei
oder nicht, weil dies erſt bei Anwendung des Geſetzes zur
Sprache komme und proteſtirte daher gegen dieſen Zuſatz.
Der aage of ſtellte nach vorheriger Berathung folgende
Thatfrage:r die Angeklagte ſchuldig, ſtrafbarer Weiſe Schwanger-

ſchaft und Niederkunft verheimlicht zu haben
Der Wahrſpruch der Geſchwornen lautete dahin Nein,

die Angeklagte iſt Nichtſchuldig, was deren Freiſprechung
und ſofortige Freilaſſung zur Folge hatte.

Nachdem der Präſident noch einige Worte der Anerken-
nung über die Gewiſſenhaftigkeit, den Eifer und die Aus
dauer der Herren Geſchwornen geſprochen, wurde die Sitzung
aufgehoben und mit ihr die zweite Sitzungsperiode des hie-
ſigen Schwurgerichts beendet.

Der verliebte Geiſt.
Die „Times“ erzählten folgende Geſchichte: „Vor

einigen Nächten wurde ein Pächter, in der Nähe von Yvetot
wohnend, und kurze Zeit vorher Wittwer geworden durch
das laute Bellen ſeines Hundes aus dem Schlafe geweckt.
Als er in den Hof tritt, ſpringt ihm das Thier winſelnd
und unter Zeichen großer Aengſtlichkeit entgegen er holt
ſein Gewehr und bezweckte eine nähere Unterſuchung des
Vorfalls. Plötzlich ſieht er eine ſchreckliche Erſcheinung in
einem weißen Sterbelaken hinter der Hecke ſich bewegen.
Der Pächter wird todtenbleich ſeine Kniee ſchlottern doch
faßt er ſich und ruft dem Phantome zu: „Biſt Du von
Gott geſandt, ſo rede! kommſt Du vom Teufel, ſo ver-
ſchwinde!“ „„Böſewicht!““ erwiedert der Geiſt, ich
bin Deine verſtorbene Frau, aus dem Grabe erſtiegen um
Dich zu warnen, Marie A. der Du in Liebe Dich ge-
naht, zu heirathen. Sie iſt unwürdig, Dein Weib zu wer
den das einzige Mädchen, welches ich für werth halte,
meine Nachfoölgerin zu werden, iſt Henriette B. Heirathe
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dieſe, oder Verfolgung und ewige Qualen ſind Dein Schick-
ſal!““ Dieſe ſonderbare Anrede des Geiſtes, anſtatt den
Pächter zu erſchrecken, belebt ihn mit neuem Muthe. Mit
einem raſchen Entſchluß ſtürzt er ſich plötzlich auf die geiſtige
Erſcheinung, reißt ihr das Laken ab und erkennt in ihr die
ſchöne Henriette B. ſelbſt. Man erzählt ſich, daß der
Pächter, des Mädchens Muth und Liſt bewundernd, ſich
ſeitdem mit ihr verlobt haben ſoll.

Eine Prophezeihung, die man in einem Kloſter aufge
funden haben will und die von der Dorfzeitung mitgetheilt
wird, ſagt:

Anno 40 und 8
Wird nichts vollbracht;
Jn 40 und 9
Wird's auch nicht viel ſein
Jm Jahre 50
Oeffnet eine Thür ſich
Jm Jahre 50 und ein
Werden wir einig ſein.

Lied eines Preußen. (Eingeſandt.)
Hört Preußen zu, ein Lied vom Landesſohne,

Ein Sänger ſingt dem Vaterland ein Lied,
Sein ſchwacher Reim iſt nicht von hohem Tone,
Doch ſtark ſein Herz fürs Vaterlands Gebiet.
Jch ſinge Euch von jenen heil'gen Schwüren,
Die uns ein Fürſt von Preußens Throne ſprach,
Die uns mit ihm zu einem Bunde führen,
Zu einem Ban mit einem ſichern Dach.

Den ſechſten Februar in dieſem Jahre,
(Merkts Preußen Söhne in ein Dokument)
Schwur unſer König an dem Thron Altare
Den frommen Schwur, den jeder Preuße kennt.
Er hat gelobt mit ſeinem ganzen Hauſe
Dem Herrn zu dienen treulich für und für.
Von der Verfaſſung ſchützen jede Klauſe,
Als Grund Gefetz ſie weih'n zur Bundeszier.

Ihr Preußen merkt's! mit Eurem kräft'gen Heere
Mit Gott erglüht ſein Herz zum Fürſten Eid.
Wie Lebenswaſſer ſoll von jenem Meere,
Durch Jhn durchſtrömen jeglicher Beſcheid.
Gelobt hat Er's, das Werk mit Gott getragen,
Sein Königsthron ruht auf dem feſten Grund
Religion iſt ihn zum Roſt geſchlagen,
Der Zoller ſchwört mit ſeinem Volk den Bund.

Auf Preußen! heiliget die wicht'ge Stunde!
Wie eine noch im Königreich nie war.
Ein jeder Kreis durchfliege ſeine Runde
Und bring' vereint ein treu Gelübde dar,
Das dieſem frommen Sinn des Königs gleichet
Ein jeder, der das Vaterland noch liebt.
Verbannt den Haß, der noch im Stillen ſchleichet,
Wenn Mangel ſich für Manchen noch ergiebt.

Euch Großen, den die Erdengüter blühen,
Die Jhr mit Amt und Würde ſeid gekrönt,
Wollt Jhr das Land zum ew'gen Frieden ziehen,
Lebt mit dem armen Bürger ſtets verſöhnt.
Geht ihm voran mit Gott wie unſer König,
Die Kirche ziere Eure Gegenwart.
Und hat der Arme einen Rock zu wenig,
Helft ſchnell, wenn er auf Eure Hülfe harrt.

Denn auf Euch ſieht das Volk im ganzen Lande,
Es bildet ſich ſo gern nach Eurem Tritt.
Schaut gern einmal nach Eurem Teppich Rande
Und nimmt Gebräuche oftmals von Euch mit.
Seid Jhr nun feſt auch dem Gelübd' ergeben,
Das unſer König auf dem Throne ſpricht
Wird Völkerſinn ſich treu zu Gott erheben
Und Ruhe wohnt dann bei des Glaubens Licht.

Hettſtädt. Noth e



99

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Bürgers und Schuhma-

chermſtrs. Heſſelbarth, 2 J. 7 M. alt, am Schlage.
Stadt. Geboren: dem Korbmachermſtr. Naumann eine Tochter

dem Bürger und Kaufmann Wachsmuth eine Tochter dem Handarbeiter Hecht
ein Sohn eine außerehel. Tochter. Geſtorben: der hinterl. einzige
Sohn des Schneidermſtrs. Schwarze, 8 J. 8 M. alt, am Scharlach die
hinterl. älteſte Tochter des Bürgers und Schneidermſtrs. Denda, 39 J. alt,
am Schlagfluſſe.

Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Herfurth eine Tochter
dem Handarbeiter Glaß in Venenien ein Sohn dem Schiffer Rötzſcher eine
Tochter. Geſtorben: die hinterl. Tochter des Bäckermſtrs. Künemann,
46 J. alt, an Verzehrung.

Altenburg. Geboren: dem Eiſenbahnarbeiter Schmorll eine Toch-
ter dem Commiſſtonsboten Lindner ein Sohn. Geſtorben: der einzige
Sohn des Königl. penſionirten Regiſtrators Flitner, 3 J. 2 M. 2 T. alt,
am Scharlach ein außerehel. Sohn, 9 M. 3 W. alt, am Zahnen.

Kirchennachrichten von Schaafſtedt: Februar.
Geboren: dem Maurer Strich ein Sohn dem Schuhmachermſtr. Thieme

ein Sohn dem Tiſchlermſtr. Schuhmacher ein Sohn dem Handarbeiter Rüh-
lemann eine Tochter dem Handarbeiter Böhme ein Sohn dem Zimmermanne
Schimpf ein Sohn dem Gutsbeſitzer Weidlich ein Sohn dem Zimmermanne Langguth in der Oberaltenburg wenden.
Diezel eine Tochter eine unehel. Tochter dem Handarbeiter Sauer ein Sohn.

Getrauet: der Junggeſell G. Allendorf Fleiſchermeiſter in Buttſtädt,
mit Jgfr. E. Petzold hier. Gieſtorben: ein Sohn des Tiſchlermſtrs.
Schuhmacher, 2 T. alt, an Krämpfen der Schneidermſtr. Poppendick, 37 J.
6 M. alt, an der Gicht eine Tochter des Handarbeiters Franke, 10 M. alt,
am Stickfluß.
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Behufs der Wahlen der Wahlmänner zur Wahl der
Abgeordneten für die erſte Kammer ſollen, gemäß dem
Reglement vom 28. Februar d. J. die Wähler-Verzeichniſſe
ſofort aufgeſtellt werden. Es gehören zu den Wählern die-
jenigen Einwohner, welche

das 30. Lebensjahr vollendet und ſeit 6 Monaten ihren
Wohnſitz oder Aufenthalt in der Gemeinde gehabt haben,
nicht in Folge rechtskräftigen Erkenntniſſes den Vollgenuß
der bürgerlichen Rechte entbehren, und entweder 20 Silber-
groſchen monatlicher Klaſſenſteuer zahlen oder binnen drei
Tagen nach in ortsüblicher Weiſe erfolgter öffentlicher Auf-
forderung ein Grundvermögen im Werthe von mindeſtens
5000 Thalern oder ein reines jährliches Einkommen von
mindeſtens 500 Thalern glaubhaft nachweiſen.

Jndem wir die letztere Aufforderung hierdurch erlaſſen,
bemerken wir ausdrücklich, daß wir das bereits bei der frü-
heren Wahl im Januar 1849 aufgeſtellte und bekannt ge
machte Wähler Verzeichniß jetzt zum Grunde legen werden
und daß es nur auf eine Berichtigung und Ergänzung deſ-
ſelben ankommt. Wo alſo der fragliche Vermögens und

führt angenommen wurde, bedarf es der Wiederholung deſ-
ſelben nicht. Sonſt aber muß dieſer Nachweis innerhalb
3 Tagen geführt werden.

Merſeburg, den 2. März 1850.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Das der hieſigen Commun zugehörige, durch die Sepa-

ration entbehrlich gewordene, auf 250 Thlr. taxirte Hirten-
haus, in hieſiger Vorſtadt unter Nr. 57. belegen, ſoll

auf den 11. April e., früh 11
an Rathhausſtelle an den Meiſtbietenden verkauft werden.

Jeder Bieter hat auf Erfordern den zehnten Theil der
Taxe zu deponiren, bevor er zum Bieten zugelaſſen wird.

Lützen, den 23. Februar 1850.
Der Magiſtrat.
Verkauf.Es ſoll auf dem Peterſchen Gute zu Geißelröhlitz

ſämmtliches Vieh und Wirthſchafts- Jnventarium, ſo wie
Heu, Stroh, Dünger 2e., öffentlich meiſtbietend verkauft wer
den und iſt hierzu ein Termin auf den 12. März, Vormit-
tags 9 Uhr, anberaumt.

Feld verkauf.Dieden Langguthſchen Erben gehörigen Grundſtücke, als
eine Viertel-Hufe Feld in Merſeburger Flur,
eine Achtel-Hufe Feld eben daſelbſt,

ſollen auf
den 18. März d. J. Nachmittags 2 Uhr,

auf dem Schießhauſe, Erbtheilungs halber, einzeln vder
im Ganzen, öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft wer
den. Wegen jeder nähern Auskunft wolle man ſich an Karl

Merſeburg, den 28. Januar 1850.
Zwei große fette Kühe ſtehen auf dem Werder bei Mer-

ſeburg zum Verkauf.
Logis-Vermiethungen. Mehrere größere und klei-

nere Familienlogis in und außerhalb der Stadt, namentlich
in der Altenburg, in der Burgſtraße, Gotthardtsſtraße, Ober

breitenſtraße, Schmalegaſſe, Rittergaſſe, Saalgaſſe, am Markte,
in der Oelgrube und im Vorwerke ferner Wohnungen für
ledige Herren reſp. mit Pferdeſtallung in der Burgſtraße,
Oelgrube, Schmalengaſſe und Preußergaſſe, werden nachge

wieſen durch
das Commiſſions-, Geſchäfts und Local Vermiethungs-

Büreau von C. M. Pietzſch.
Jn der Curie, Dom Nr. 254., ſoll das Quartier, wel

ches zuletzt der verſtorbene Domdechant von Möllendorf be-
wohnt hat, nebſt einem Garten, Pferdeſtall und Wagen-

remiſe, von Oſtern d. J. ab, vermiethet werden.
Die Bedingungen ſind bei dem Domprokurator Kühn

zu erfragen.
Merſeburg, den 4. März 1850.
Vom 1. April ab iſt eine Stube, Kammer und Küche

zu vermiethen.
Merſeburg, den 4. März 1850.

Wittwe Hippe, Fiſchergaſſe Nr. 387.

Bekanntmachung.
Hierdurch erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu ma

Einkommens Nachweis ſchon damals geführt, oder als ge chen, daß ich am heutigen Tage eine
Colonialwacaren-, Taback- und

Cigarren Handlung
unter der Firma:

A. F. Kühne,
vormals W. H. Schultze,

am Entenplan im Hauſe des Herrn Lieutenant Kieſelbach
eröffnet habe.

Wenn eine reelle und billige Bedienung mir Anſpruch
auf Vertrauen gewährt, ſo darf ich hoffen, daſſelbe zu em
pfangen und zu erhalten.

Merſeburg, den 2. März 1850. A. F. Kühne.



100
Die Hellmichſchen Erben beabſichtigen das ihnen zu-

gehörige Feld, das 7 Heimzenſtück, nahe an der Stadt lie-
gend, als Kartoffelfeld auf zwei Jahre zu verpachten. Die
Intereſſenten haben ſich gefälligſt an die Erben oder an den
Feldhüter Baar zu wenden.

Vorſtadt Altenburg Nr. 736.
Handlungsanzeige.

Friſche Münchener Schmelzbutter, Schweizerkäſe, Bricken,
Sardellen, marinirte Heringe, Meſſinger Apfelſinen und CEi-
tronen Düſſeldorfer Moſtrich, empfiehlt zur geneigten Ab-

nahme A. Müller.Gaßäther, Venuskerzen, Talglichte, Seife Glanzwichſe
aus beſter Fabrik, alle Sorten Liqueure und Aquavite und
Nordhäuſer, empfiehlt in beſter Qualität und zu möglichſt

billigen Preiſen A. Müller.
Die Schirmfabrik von F. Harniſch,

Breitegaſſe Ar. 499. vis a vis der alten Poſt,
empfiehlt etwas ganz Neues in Sonnenſchirmen, ſo wie die
beliebten Frühjahrsknicker in großer Auswahl zu. billigen
Preiſen. Auch werden daſelbſt alte Schirme mit ſehr ſchönen
Stoffen überzogen.

Der Fußweg in der Reipiſcher Flur, der vom Merſe-
burger Wege über die ſogenannte Zelſe nach Frankleben
führt, iſt bei 15 Sgr. Strafe verboten.

Die Gemeinde Reipiſch.
Einen Lehrling, am liebſten vom Lande, ſucht der

Schuhmachermeiſter Ad. Nagel am Roßmarkt Nr. 368.
Merſeburg, den 13. Februar 1850.
Ein Burſche, welcher Luſt hat die Schneider-Profeſſion

zu erlernen kann unter billigen Bedingungen ein Unter-
kommen finden beim Schneidermeiſter Donnerhack, Saal-
gaſſe Nr. 376.

Warnung. Jrch warne hiermit Jedermann, meiner
Frau Marie Eliſabeth Schaaf, verw. gew. Haderſammler
Ehrig, weder etwas auf meinen Namen zu borgen, noch et-
was von ihr zu kaufen oder Zahlungen an ſie zu leiſten,
die mir als Ehemann zukommen, da ich keine von meiner
Frau gemachten Schulden anerkenne, noch von ihr gemachte
Verkäufe oder an ſie geleiſtete Zahlungen gut heiße.

Merſeburg, den 4. März 1850.
Gottlieb Schaaf, Hausbeſitzer.

Am A. dieſes Monats iſt bei der Wahl im Saale des
Thüringer Hofes ein ſeidenes Taſchentuch liegen gelaſſen wor-
den. Der ehrliche Finder wird erſucht, es bei dem Kaufmann
Wachsmuth gegen eine angemeſſene Belohnung abzugeben.

Durchſchnittsmarktpreiſe vom Monat Februar.
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thl. ſs. v thl. ſg. pf.Weizen Scheffell 1 23 51 Kalbfleiſch Pfund 2) 3
Roggen 5 Schöpſenfl. 3Gerſte 23 ASchweinefl. 3 6Hafer 17 5 Butter 6Erbſen 11 7 6 Branntwein Qrt. 318
Linſen 1 10 Bier 9Kartoffeln 1761 Heu Centner 1
Rindfleiſch Pfund 3 Stroh Schock 4 15

Verzeichniß der Backwaaren
für den Monat März er.

Namen e Preis und Gewicht des Brodes
der a ker Wohnung 2pf. Brod ein gr. Brod ein 5gr. Brod

un e 2 tBrodhändler. derſelpen
S I

A. hieſ. Bäcker.

Alberts e Gotthardtsſtr. 7 2 10Brückner. Altenburg r 1128 l 10Daute sen. Altenburg J. 1 28 9146Daute jun. Preußergaſſe 7 e
Deichert Schmalegaſſe 7 211 10Fuchs desgl. 8 2Franke Markt 7 1 28 9 16Heubner Altenburg 7 428 o 10Ww. Hoffmann Markt 7 2 28 9 12Hoffmann ren Gotthardtsr 8 2 liolHeubner Breiteſtraße 7 2 125Heyne Oelgrube J 2! 10 20Heyne Johannisgaſſe 2 2 2Heyne Burgſtraße s 2 laverehel. Höſchel Altenburg 8 21 110 5Hartmann desgl. a e eHartmann Oelgrube T 122 91 16Kraft Breiteſtraße 8 2Lange Sixtigaſſe 6 31 1130 9 22Luther Altenburg 7 128 16Molnau Oberbreiteſtr. 7 2 10Nohle Neumarkt 8 4 271 1 9 16Putz Sixtigaſſe 7 312 IlRiedel. Entenplan 7 1 1 28 21 9 24Schäfer sen. Neumarkt 7 3 2 2 10 10Schäfer jun. Neumarkt 71 3 22 10 10Schmidt Neumarkt 8 W 1 16 84 24Tuchſcherer Altenburg 74 201Wohlleben Gotthardtsſtr. 7 2 2 l
B. hieſ. Brodhdlr. ein 2gr. Brod
Fichtler Altenburg d JMüller Brühl h e z Z 7Scannewin Altenburg h a

C. Landbäcker.

Böhme Crumpa 324 42Glaß Möckerling 3124 9 12Henniges Wallendorf 3 28Münr Neumark 3 16 9Ronneburg Frankleben 310 24 812Wächter Naundorf 4 t 20Von den hieſigen Bäckern liefert das Schwarzbrod am
größten der Bäckermſtr. Heyne in der Oelgrube und am
kleinſten der Bäckermſtr. Schmidt. Das Weißbrod am
größten der Bäckermſtr. Heyne in der Oelgrube und amkleinſten der Bäckermſtr. Heyne in der Sohanntsgaſſe,

Von den Landbäckern liefert Wächter das größte und
Ronneburg das kleinſte Brod.

Merſeburg, den 1. März 1850.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachungen aller Art werden bis
e Montag und Donnerstag Abends erbeten,
u können aber auch zur Bequemlichkeit im
den des Herrn G. Lots am Markt abgegeben
werden.

W

h äRedigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.

Hierzu eine Beilage.
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Die Kindergärten.
(Fortſetzung.)

Um zu den Leiſtungen der Fröbelſchen Kindergärten vol-
les Vertrauen zu faſſen, muß man ihre ganze Einrichtung,
ihren nächſten und ihren letzten Zweck, ſo wie die Mittel
und Materialien deren ſie ſich zur Erziehung ihrer Kinder
bedienen, genau kennen. Dies iſt durch eine kurze Beſchrei-
bung derſelben, ſo wie der Raum dieſer Blätter es geſtattet,
kaum möglich zu bewirken man muß die Sache ſelbſt ſe
hen, oder ſich doch durch ausführlichere Darſtellungen der-
ſelben in Wort, Schrift oder Abbildung davon unterrichten.
Wir wollen einen Verſuch machen, wie viel ſich in der
Kürze erreichen läßt. Es iſt aber bereits Einleitung getrof-
fen, daß die wichtigſten Druckſchriften über die Sache Fröbels
aus den letzten Jahren, nebſt den unter ſeiner Leitung an-
gefertigten Stoffen zu den belehrenden Spielen der Kinder
und den ſchriftlichen Anweifungen zu deren Gebrauche, hier
in Merſeburg vorräthig ſein werden, und allen Freunden
der Sache auf geeignetem Wege zur Kenntnißnahme mitge-
theilt werden können. Hierüber das Weitere zu ſeiner Zeit.

Die Beſtrebungen Fröbels für die Erziehung des Kindes
beginnen mit deſſen erſten Lebenstagen, mithin früher als
von einem Kindergarten für daſſelbe die Rede ſein kann;
und dies mit Recht, denn wann ſoll die Erziehung des Men-
ſchen ihren Anfang nehmen, wenn nicht mit dem Leben
ſelbſt? Fröbel nennt hier den Thätigkeitstrieb des
Menſchen und alles, was er mit dem Kinde thun heißt,
zweckt darauf ab, dieſen Trieb gehörig zu leiten und ſeine
Aeußerungen überall der für ſie von der Natur gegebenen
Ordnung und Regel zu unterwerfen. Auch dies mit Recht.
Denn jener Trieb iſt das charaeteriſtiſche Erzeugniß und
Merkmal der organiſchen Natur, und bedingt das Leben der
Pflanze wie des Thieres. Hören die Bewegungen und Re
ungen eines organiſirten Weſens völlig auf, ſo tritt ſeinTod ein wird die innere Regelmäßigkeit derſelben und ihr

geſetzmäßiges Zuſammenwirken geſtört, ſo kränkelt und ſiecht
das Geſchöpf, und kann den Zweck ſeines Daſeins nicht ſo,
wie es ſollte, erreichen. Jn dem Menſchen nun iſt mehr
als organiſcher Körper, iſt auch mehr als bloß thieriſche
Seele darum verdient der Thätigkeitstrieb des Kindes mehr
als irgendwo ſonſt, und eben ſo ſorgfältig wie irgend ein
leibliches Bedürfniß deſſelben beachtet zu werden. Sichtbar
reget ſich dieſer Trieb ſchon in dem Säuglinge auf eine mehr
als thieriſche, auf eine das Erwachen eines Geiſtes verkün-
dende Weiſe er tritt bald als Willkür hervor, und führt
das Kind wenn kein erziehendes Auge über ihm wachet,
leichter zum Unrechten als zu dem Rechten. Aber mit dem
aufkeimenden Verſtande wird der Menſch ſich der Zwecke
bewußt, auf welche ſeine willkürlichen Beſtrebungen gerichtet
ſind er lernt den Werth oder Unwerth derſelben unterſchei
den, und ſein Geiſt nimmt diejenige Richtung, welche die
Neigungen ſeines Herzens in ſeinen früheſten Lebensjahren
eingeſchlagen hatten. Noch iſt etwas dem Menſchen gegeben,
was ihn den Endzweck ſeines Daſeins hoch über der Erde
und Sinnenwelt erkennen lehrt wir nennen es die Vernunft,
das Wort Gottes, die Religion. Darauf kömmt zuletzt al-
les an bei der Erziehung, daß der Thätigkeitstrieb des Men

ſchen ſo früh als möglich eine ſolche Richtung ergreife, welche
dereinſt vor ſeiner Vernunft gerechtfertiget, von dem Worte

Gottes beſtätiget, und in aufrichtiger Religioſität des Her-
e zeus und Wandels offenbar werden kann. Dadurch, daß
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gärten, dieſen höchſten Zielpunkt des menſchlichen Lebens
mit klarem Bewußtſein ins Auge faßt und in allen ihren
Theilen folgerecht feſthält, dadurch beweiſt ſie ihre Tüchtig
keit, dies iſt der beſte Empfehlungsbrief für ihre Aufnahme
und Pflege.

Alles, was Fröbel mit den Kindern thut oder thun
heißt, hat den nächſten Zweck, ſie bei jeder Thätigkeit an
eine Ordnung und Regel derſelben zu gewöhnen, ſie dieſer
Regel zu unterwerfen, in dem ſie bemerken, daß ohne Be-
folgung der Regel der Zweck, den ſie doch ſelbſt wollen,
nicht erreicht wird. Wenn nun dies ſchon das wahre Ele-
ment einer ſittlichen Erziehung iſt, ſo entfaltet ſich die Blüthe
ſolcher Erziehung bald weiter in dem gemeinſchaftlichen Leben
der Kinder, bei ihren gemeinſchaftlichen Spielen und jeder
andern geſelligen Berührung derſelben untereinander. Sie
lernen hier, h es zu wiſſen Hingebung und Liebe, Be
ſchränkung des einzelnen und des ganzen Willen, Aufopferung
des eigenen Vortheils, um den Bruder oder der Schweſter
hülfreich zu werden, kurz, ſie werden gewöhnt zu allen geſelligen
Tugenden, wovon das eigene Bewußtſein erſt ſpäter in ih-
nen erwachen kann, welche aber wahre Tugenden ſind, weil
ſie aus dem Herzen ſtammen. Doch nun noch in wenigen
Zügen das Einzelne, was in den Kindergärten nach den an
gedeuteten Grundſätzen gethan wird.

Die erſte Sorge gebührt den Gliedern des Körpers und
den Sinneswerkzeugen. Alle Glieder, welche zu einem will
kürlichen Gebrauche im Leben geeignet ſind, werden durch
Handreichung und Vorbild der Mutter an ſichere Haltung,
an leichte und zweckmäßige Bewegung gewöhnt. Dieſe
Uebungen ſind ſehr mannigfaltig und nehmen einen bedeu-
tenden Zeitraum für ſich in Anſpruch. Es folgen die Uebun

en der Sinne. Der Geſichtsſinn lernt die einzelnen Gegen
ſtände nach ihrer Geſtalt und Farbe, auch nach ihren Haupt
theilen unterſcheiden der Gehörſinn wird im Unterſcheiden
der Sprachlaute, der muſikaliſchen Töne und deren gleich
mäßiger Fortbewegung im Bemerken des Rhythmus und
Taktes) geübt der Taſtſinn lernt das Weiche und Harte,
das Rauhe und Glatte, und was ſonſt in ſeinen Bereich
fällt, unterſcheiden, und aus verſchiedenartigen ihm vorge-
legten Dingen das eben Verlangte herausfinden. Daß hier-
bei die Aufmerkſamkeit, mehr als ſonſt bei den Kindern zu
geſchehen pflegt, erſtarken muß daß ſie namentlich ſich ge
wöhnen auf das Wort ihrer Erzieherin ſcharf zu merken
und dem Geforderten pünktlich Folge zu leiſten, daß insbe-
ſondere im Verſtehen und im eigenen Gebrauche der Sprache
eine befriedigende Fertigkeit frühzeitig und ohne ſonderliche
Mühe erreicht wird, dies Alles bedarf wohl keiner weiteren
Erörterung.

Was von dieſen Uebungen, vor Eintritt in den Kinder
garten, entweder ganz unterblieben oder nicht zur Genüge
bearbeitet worden iſt, das holt dieſe eigentliche Vorſchule nach
und führt es weiter fort, und ergänzt es durch das, wofür
das Kind erſt jetzt anfängt, die geiſtige und körperliche Reife
zu erlangen. Die Uebungen des Körpers ſchreiten von aller
lei Spielen im Freien bis zu den eigentlichen Leibes- oder
Turn Uebungen fort, wobei es für die Mädchen mehr auf
gefällige Form und ſittigen Anſtand, für die Knaben mehr
auf geſtärkte Muskelkraft und hierdurch unterſtützte Freiheit
der Bewegung abgeſehen iſt. Die Sinnesübungen werden
fortgeſetzt und erweitert. Man giebt den Kindern zuerſt
Bälle in die Hand, gerade ſo groß, daß die kleine Hand ſie
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umſpannen kann dieſe können theils von weißer Farbe,
theils buntfarbig ſein, nach einer beſtimmten Ordnung und
Folge; Fröbel hat hierzu die Farben des Regenbogens ge-wählt, ſo das jeder Ball Eine dieſer Farben darſtellt, Später

erhalten die Kinder hölzerne Kugeln, Würfel, Walzen u. ſ. w.
von ähnlicher Größe, und lernen daran die Geſtalten dieſer
Körper und deren verſchiedenes Ausſehn bei veränderter Stel
lung, auch allerlei Arten ihrer Bewegung, wenn ſie ſo oder
ſo anfgehängt werden, erkennen und unterſcheiden. Der
Würfel bietet hierbei eine überraſchende Mannigfaltigkeit von
Uebungen des Auges, der Beobachtungsgabe und der Ge-
ſchicklichkeit bei den jetzt anzuſtellenden Spielen dar, wenn
derſelbe nach mathematiſchen Regeln in zwei, vier, ſechszehn
und mehr gleichmäßig geſtaltete Theile zerlegt wird, (wozu
überall beſonders eingerichtete Würfel vorhanden ſind,) um
aus denſelben allerlei Gegenſtände nachahmend zu bilden,
und zuletzt die getrennten Stücke wieder zu der vorigen Ein-
heit zuſammenzüfügen. Von ſolchen zur Nachahmung ge-
eigneten Gegenſtänden liegen der Aufſeherin Zeichnungen in
leichten Umriſſen vor, und nach dieſen werden die Kinder
angewieſen, wie ſie z. B. die Theile des mehrfach zerlegten
Würfels zu ſtellen und zu ordnen haben, damit daraus ein
Tiſch, eine Bank, oder daß etwas werde. Jedes Kind hat
die Freiheit, ſich denjenigen Gegenſtand zu wählen, an deſ-ſen Hachbilbung es die meiſte Freude zu haben meint daß

die Knaben in der Regel Häuſer, Thore, Treppen u. ſ. w.
erbauen, während die Mädchen die Nachbildung einer Roſette,

eines Herzens oder ſonſt einer gefälligen Körperform vor-
iehn. Späterhin erhalten die Kinder einen biegſamen
hon zu freieren Bildungen, und ſie ſind unermüdlich in

der Beſchäftigung damit, wiewohl ſie ſtets der Regel unter
worfen bleiben, in Allem nur ſo zu verfahren, daß der vor-
geſetzte Zweck wirklich erreicht wird. Es iſt aber eben die
Freude an dem eignen Hervorbringen des Gedachten oder
Gewollten, wodurch die Kinder ſich ſo angezogen und gefeſ
ſelt fühlen. Dieſe Kinder mögen daher auch von den ge-
wöhnlichen Spielſachen nichts wiſſen ſie verlangen nur
einen Spielſtoff, denn ſie fühlen wohl, daß an dieſem ihre
Kraft zunimmt, und daß dem Menſchen nur dann recht wohl
wird, wenn er die ihm von Gott verliehenen Kräfte zweck-
u gebrauchen weiß.

ieſes Wohlgefühl ſteigert ſich in dem Maaße, in wel-
chem den Kindern Unterhaltungen dargeboten werden können,
welche ihren Geiſt mehr nähren, als bloß vorbereiten. Das
kleinere Kind, welches anfangs oft nur auf weichen trockenen
Sand geſetzt werden konnte, um darin ſpielend ſeine kleinen
Hände und Gedanken zu üben, welches nachher in andern
meiſt geſellſchaftlichen Spielen ſeine Glieder und Sinne übte
und ſtärkte, dieſes Kind lernt ſpäterhin im Garten den wun-
derbaren Bau einer einfachen Blume betrachten, oder wird auch
angewieſen, ein Saamenkorn ſelbſt in die lockere Erde zu legen
und ſich des bald ſichtbaren Wachsthums der hervorkeimenden
Pflanze bewundernd zu erfreuen. Hatte es in dem Verſamm-
lungszimmer zuvor die oben bezeichneten Spiele mit allerlei
feſten Körpern oder biegſamen Stoffen getrieben, ſo erhält
es nun Anweiſung zum Pflechten nützlicher Geräthſchaftenf den Hausgebrauch, in Wiveit es deren Natur und Be

immung erkennen kann. Auch das hier wohl anwendbare
Zupfen von Charpie gewinnt eine höhere Bedeutung für
das Kind durch die Ordnung, mit welcher es verrichtet wer
den muß und durch die Beſtimmung derſelben, über welche
mit dem Kinde belehrend geſprochen wird. Die kurzen Vers-
chen, welche ſchon die Mutter ihrem Säuglinge vorſingen
mochte, und welche nachher, von den Kindern ſelbſt geſun-

en, entweder ihre Spiele begleiteten oder in den Erholungs-
tunden zur belebenden Erinnerung an das Vollbrachte be
nutzt wurden gehen nun über in kindliche Geſänge ver-
wandter Art zur Belehrung und Ermunterung, und ihre
Bedeutung erhöht ſich durch die Erklärung vorgelegter Bilder
aus dem häuslichen und bürgerlichen Leben.

Eine noch höhere Beziehung tritt jetzt noch hinzu. Schonfrüher waren vie Kleine e Erelienet v dem Be
reiche ihres Lebenskreiſes unterhalten worden jetzt treten
eigentliche kurze Geſchichten an deren Stelle, auch bibliſche
Geſchichten zu ſeiner Zeit und mit verſtändiger Auswahl.
Und überall hierbei die Hinweiſung auf das Leben ſelbſt, auf das
Unſichtbare in und über dem Sichtbaren, überall die Hin-
weiſung auf die Gemeinſchaft der Menſchen, auf die Gleich-
heit ihrer Anſprüche an die Erreichbarkeit der Zwecke, welche
einem Jeden durch ſeine Stellung und ſeinen Beruf in der
Geſellſchaft gegeben ſind. Ueberall die letzte Hinweiſung auf
Gott als den Herrn und Vater der Menſchen, auf die Men-
ſchen, als eine Familie Gottes auf der Erde, auf die Erde
ſelbſt, als die große Schatzkammer, welche Gott für den
Menſchen aufgethan hat, und wo die Menſchen ſollen haus-
halten helfen und das Gedeihen fördern in ſich und in dem
Andern zu ihrem eigenen Genügen und zum Wohlgefallen
des Vaters im Himmel. Zu diefem Vater haben ſie ſchon
beten gehört, als ſie es noch nicht verſtanden aber ihr Herz
ſagte ſchon damals ſein Ja und Amen zu dem Gebete der
Mutter, und darum können ſie jetzt anfangen ſelbſt zu beten
und ſich der Nähe Gottes bewußt zu ſein.

Könnte Jemand von einer Anſtalt, wo Solches geſchieht,
noch ſagen, daß ſie mit den Kindern nur ſpiele oder tändele?
Jch verliere hierüber kein Wort. Aber als etwas Erkün-
ſteltes erſcheint ſie noch Manchem doch auch dies iſt ein
Jrrthum. Für diejenigen welche einen Kindergarten un-
mittelbar leiten, iſt es allerdings nöthig, daß ſie den ganzen
Umfang ſeiner Beſchäftigungen, ſeiner Zwecke und Mittel,
bis zu dem kleinſten Theile hinab genau kennen gelernt und
eingeübt haben, und in dieſem vielſeitigen Zuſammenhange
iſt allerdings eine kunſtvolle Anlage und Durchführung nicht
zu verkennen. Jndeſſen dieſes kunſtreiche Syſtem (wenn
man es ſo nennen will) ſoll nur in dem Geiſte der Vor-
ſteherin, welche von Fröbel die Kindergärtnerin genannt
wird, oder des ihr zur Seite ſtehenden männlichen Aufſehers
zum deutlichen Bewußtſein kommen den Kindern bleibt es
völlig unbekannt und unbewußt. Dieſe fühlen nur dunkel,
daß ſie jedesmal dasjenige thun, was ihnen am nächſten
liegt und von ihrem Geiſte beherrſcht werden kann. Jhre
Erziehung vermittelſt des Kindergartens iſt demnach eine völ-
lig naturgemäße für ihre Gegenwart und ihre Zukunft.

Und ſo wäre ſie wohl auch eine wünſchenswerthe, auch
für unſere Kinder. Denn gewiß iſt doch jedem unſerer Kin-
der eine folche Vorſchule zu wünſchen bevor ſie einem ern
ſteren und aunhaltenderen Unterrichte übergeben werden und
man ſieht nicht ein, warum bloß die in einer Bewaghranſtalt
zu verſammelnden Kinder dieſes Vortheils theilhaft werden
ſollen. Oder müßte man die Einrichtung einer Vorſchule
nach dem Weſen und den Grundſätzen der Fröbelſchen Kin
dergärten für zu koſtſpielig halten, um in unſerer Mitte ver
wirklicht zu werden Jch bin von dem Ungrunde auch dieſer
Beſorgniß völlig überzeugt und hoffe meine Anſichten hierüber,
welche bei Weitem nicht bloß die meinigen ſind, auch zur
Ueberzeugung der noch Zweifelnden darlegen zu können.

Doch hiervon ein Mehreres in einem folgenden Blatte.
(Schluß folgt.
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